Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Aktenzeichen:

ANTRAG (fur Ehegatten, wenn der andere Ehegatte schon Rente bezieht oder gleichzeitig beantragt hat)

auf Gewéhrung einer
[] Regelaltersrente oder

[] vorzeitigen Altersrente

[] vorzeitigen Altersrente fiir langjahrig Versicherte

(bitte Anlage N beifiigen)

Bitte alle Fragen vollstandig in Druckschrift oder Maschinenschrift beantworten; Zutreffendes bitte ankreuzen!

A. Angaben zur Person

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname) Geburtsdatum
StraBe, Hausnummer, PLZ, Wohnort Geburtsort
Staatsangehdrigkeit Telefon Vorwahl/Rufnummer Telefax Vorwahl/Rufnummer Rentenversicherungs-Nr.

1. Hatten Sie lhren Wohnsitz/gewohnlichen Aufenthalt im Ausland?

] nein

[]ja, und zwar vom

Tag, Monat, Jahr

bis in

Tag, Monat, Jahr Land

2. Wurde ein Versorgungsausgleich wegen Ehescheidung/Aufhebung einer eingetragenen

Partnerschaft durchgefuhrt?
[ nein Oja
3.  Elterneigenschaft
Haben/hatten Sie (mindestens) ein Kind?

[ nein ja

Bitte fligen Sie Nachweise in Kopie fiir ein Kind bei (zum Beispiel: Abschrift aus dem Geburtenregister, Geburtsurkunde, Meldebescheinigung

oder Ahnliches).

Haben Sie Kinder, die nicht alter als 25 Jahre sind? [] nein [ ja, Anzahl

Bitte fligen Sie Nachweise in Kopie fiir jedes Kind, das nicht alter als 25 Jahre ist, bei (zum Beispiel Abschrift aus dem Geburtenregister,

Geburtsurkunde, Meldebescheinigung oder Ahnliches).

Als Kind wird das leibliche Kind, Stief-, Adoptiv- und Pflegekind berlicksichtigt (auch verstorbene

Kinder).

B. Angaben zur Beitragszahlung und zum Leistungsbezug

1.  Wurden fur Sie Zeiten in der Deutschen Rentenversicherung oder bei einem auslandischen
Versicherungstrager/Sondersystem flir Beamte oder ihnen gleichgestellte Personen zuriickgelegt?

] nein

[ ja, und zwar bei

Versicherungstrager

Versicherungsnummer

2.  Beziehen Sie eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder haben Sie eine solche

beantragt?
[ ] nein

[ ja, und zwar bei

Versicherungstrager

Versicherungsnummer

3.  Sind Sie Abgeordneter des Deutschen Bundestags oder Europaischen Parlaments?

[ nein [] ja, Abgeordneter des

[] Deutschen Bundestags [] Europaischen Parlaments

4.  Wird von Ihnen oder Ihrem Ehegatten noch ein land-, forstwirtschaftliches oder gartnerisches

Unternehmen Uber der MindestgréRe bewirtschaftet?
Umfassende Informationen zur Mindestgrof3e finden Sie auf unserer Homepage unter www.SVLFG.de/versicherte-personen-alterskasse.

[ nein [lja L] weiterhin
[ bis

Tag, Monat, Jahr
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Aktenzeichen:

5.  Wahlmadglichkeit zum Rentenbeginn bei vorzeitigen Altersrenten
Bei der vorzeitigen Altersrente haben Sie beziliglich des Rentenbeginns ein Gestaltungsrecht.
Sie kdnnen hier auch einen spateren Rentenbeginn wahlen.

Die vorzeitige Altersrente soll beginnen am: 01.
Monat, Jahr

C. Auszahlung der Leistung

Auf welches Konto soll die beantragte Geldleistung Uberwiesen werden?

Name und Sitz der Bank BIC

IBAN

Kontoinhaber (nur erforderlich, falls nicht identisch mit Antragsteller)

D. Angabe der Steueridentifikationsnummer

Identifikationsnummer

E. Erklarung des Antragstellers

1. Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen und vollstandig sind. Mir ist bekannt,
dass falsche Angaben eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kénnen. Eintretende Ande-
rungen gegentiber den im Antrag gemachten Angaben werde ich unverziiglich, gegebenenfalls auch
vor Erteilung eines Bescheids, mitteilen.

2. Ferner nehme ich hiermit zur Kenntnis, dass
e der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die Fragen vollstdndig beantwortet sind,
e sich die Pflicht, beim Ausfillen des Antragsvordrucks mitzuwirken, Beweismittel anzugeben und
vorzulegen sowie der Erteilung erforderlicher Auskinfte durch Dritte zuzustimmen, aus 8§ 60 des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1) ergibt,

e hinsichtlich der Leistungsgewéhrung einzelne Angaben im Rahmen der gesetzlichen Mittei-
lungspflicht an andere Sozialversicherungstrager weitergegeben werden kénnen.

3. Ich bin damit einverstanden, dass eine Rentennachzahlung
e zur Tilgung von Forderungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (Alterskasse, Berufs-
genossenschaft, Krankenkasse, Pflegekasse) einbehalten bzw.
e zur Tilgung einer eventuellen Renteniiberzahlung bei meinem Ehegatten verwendet wird.
[l Diein Punkt 3 genannte Tilgung von Forderungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung soll
nicht durch Einbehalt von der Rente erfolgen. Die Forderungen sind direkt von mir bzw. meinem
Ehegatten anzufordern.

4. Die ,Informationen zu den Mitwirkungs- und Meldepflichten“ habe ich zur Kenntnis genommen. Ich
verpflichte mich, jede Anderung der Verhaltnisse, die zur Leistungsgewéahrung gefiihrt haben, unver-
zuglich zu melden. Mir ist bekannt, dass die Verletzung dieser Pflichten ein grob fahrldssiges Verhal-
ten darstellt und zur Ruckforderung der erhaltenen Geldleistung fihren kann.

Als Anlage zum Antrag sind beigefligt (bitte ankreuzen)
[] Anlage A — Meldung zur Kranken- und Pflegeversicherung
[ ] Anlage N — Ermittlung der abschlagsrelevanten Versicherungszeiten

[
[

Datum Unterschrift des Antragstellers

Um Sie beraten und betreuen zu kdnnen, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu verarbei-
ten. Dabei beachten wir die fur uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende Informationen zum
Datenschutz stellen wir lhnen auf unserer Homepage unter www.svlfg.de/datenschutz bereit. Gern infor-
mieren wir Sie auch personlich.
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Kérperschaft des offentlichen Rechts -

Informationen zu den Mitwirkungs- und Meldepflichten

Nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB ) ist jeder, der eine Sozialleistung beantragt oder
erhalt, verpflichtet, alle fur die Leistung erheblichen Tatsachen anzugeben und auf Verlangen des Leis-
tungstragers der Erteilung der erforderlichen Auskiinfte durch Dritte zuzustimmen. Er hat ferner Anderun-
gen in den Verhéltnissen, die fir die Leistung erheblich sind oder Uber die im Zusammenhang mit der Leis-
tung Erklarungen abgegeben worden sind, unverztiglich, das heil3t ohne schuldhaftes Zogern, mitzuteilen.
Bei Verletzung dieser Mitwirkungspflichten kann die Alterskasse die Leistung ganz oder teilweise versagen
oder, falls die Leistung schon bewilligt wurde, entziehen.

Im Hinblick auf die bewilligte Leistung ist die Alterskasse insbesondere von jeder Anderung lhrer Verhalt-
nisse gegeniiber den im Leistungsantrag enthaltenen Angaben zu unterrichten. Nachstehend werden die
wesentlichen Meldetatbestande bekannt gegeben:

1. Allgemeine Meldepflichten

EheschlielRung oder Auflésung der Ehe (nicht erforderlich bei einer Waisenrente)

Tod des Ehegatten

Wechsel des Wohnsitzes oder gewdhnlichen Aufenthaltsorts

Wechsel der Krankenkasse

Ubernahme eines Abgeordnetenmandats des Deutschen Bundestags oder Europaischen
Parlaments

2. Zusétzliche Meldepflichten bei:
2.1 Renten wegen Erwerbsminderung

e Ubernahme oder Wiederiibernahme land- und forstwirtschaftlich sowie gartnerisch genutzter Fla-
chen sowie Anderungen der Nutzungsart bei zuriickbehaltenen Flachen

e Begriindung einer landwirtschaftlichen Mitunternehmerstellung (z. B. als Mitglied einer Erbenge-
meinschaft oder Gesellschafter einer Gesellschaft)

e Beteiligung als Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) oder als Mitglied
einer juristischen Person (z. B. GmbH), wenn die Personenhandelsgesellschaft oder die juristi-
sche Person ein landwirtschaftliches Unternehmen betriebt oder mitbetreibt.

e Halten bzw. Veranderungen der Anzahl von Bienenvélkern oder Schafen

e Ausiben eines Fischereirechts oder Betreiben einer Teichwirtschaft oder Fischzucht

e Erzielung von Arbeitsentgelt (auch aus geringfligiger Beschaftigung/Minijob), Arbeitseinkommen
(samtliche Einkinfte, die nach dem Einkommensteuergesetz als Einklinfte aus Gewerbebetrieb
oder selbststandiger Arbeit bewertet werden, unabhéngig von der Ausiibung einer Téatigkeit, des-
halb auch z. B. der Gewinn aus der Erzeugung regenerativer Energien mittels Photovoltaik- oder
Windkraftanlagen), vergleichbares Einkommen (Vorruhestandsgeld, Uberbriickungsgeld des Ar-
beitgebers, Abfindung des Arbeitgebers, Aufwandsentschadigungen soweit sie steuerpflichtig
sind, Abgeordnetendiaten, Beziige als Minister oder parlamentarischer Staatssekretér)

e Erh6hung eines bereits vorhandenen Hinzuverdiensts

e Erzielung von kurzfristigem Erwerbsersatzeinkommen (Krankengeld, Krankengeld der Sozialen
Entschadigung, Verletztengeld, Ubergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Pflegeunterstiitzungsgeld,
Kurzarbeitergeld, Saison-Kurzarbeitergeld, Transferkurzarbeitergeld, Qualifizierungsgeld, Arbeits-
losengeld, Insolvenzgeld und vergleichbare Leistungen)

o Aufnahme einer Beschaftigung oder selbststandigen Tatigkeit

e vergleichbares Einkommen, das von einer auslandischen Stelle erbracht wird
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

2.2 Witwen-/Witwerrenten

e Tod oder Wegzug eines bisher im Haushalt lebenden Kindes, das das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder wegen Behinderung aufRerstande ist, sich selbst zu unterhalten

e Bezug oder Erhdhung von Arbeitsentgelt (auch aus geringfligiger Beschaftigung/Minijob), Arbeits-
einkommen (Einkunfte, die nach dem Einkommenssteuergesetz als Einkinfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbststandiger Arbeit bewertet werden), Elterngeld, ver-
gleichbarem Einkommen und kurzfristigem Erwerbsersatzeinkommen (vergleiche die entspre-
chenden Erlauterungen zu 2.1)

e Bezug oder Erhéhung von langfristigem Erwerbsersatzeinkommen (z. B. Rente aus der gesetzli-
chen Renten- oder Unfallversicherung, von einer odffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung oder Versorgungsbeziige nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsatzen sowie diesen vergleichbaren Bezligen)

¢ vergleichbares Einkommen, das von einer ausléandischen Stelle erbracht wird

Personen, deren Witwen-/Witwerrente mit einem Rentenartfaktor von 0,55 ermittelt wird (ver-
gleiche die Angaben im Rentenbescheid)

o Vermdgenseinkinfte (Einklinfte aus Kapitalvermdgen, Vermietung und Verpachtung sowie Ge-
winne aus privaten VerauRRerungsgeschaften im Sinne von § 23 des Einkommensteuergesetzes)

Wenn ein Kind nach dem Rentenbeginn geboren wird, kann auf Antrag ein Zuschlag fur Zeiten der
Kindererziehung bei der Rente berlcksichtigt werden. Das Kind muss von lhnen erzogen werden.
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

2.3 Witwen-Landabgaberenten

e Bezug oder Erhéhung von langfristigem Erwerbsersatzeinkommen (vergleiche die entsprechen-
den Erlauterungen zu 2.2)

2.4 Waisenrenten ab der Vollendung des 18. Lebensjahres

e vorzeitige Beendigung der Schulausbildung

e vorzeitige Beendigung der Berufsausbildung, vor allem soweit die Abschlusspriifung vor Ablauf
der im Ausbildungsvertrag festgelegten Ausbildungszeit abgelegt wird oder das Ausbildungsver-
héltnis aus anderen Griinden — zu einem friiheren Zeitpunkt als im Vertrag vorgesehen — aufge-
geben oder unterbrochen oder in ein anderes Vertragsverhaltnis umgewandelt wird

e Beendigung des Studiums (z. B. Staatsexamen, Diplom, Bachelor, Master oder Studienabbruch)

e Beendigung des geregelten Freiwilligendiensts

e gesundheitliche Besserungen oder der Wegfall dieser Beeintrachtigungen bei Gebrechlichkeit,
sofern dadurch die Waise sich selbst unterhalten oder Einkiinfte erzielen kann
Beginn des freiwilligen Grundwehrdiensts
VerblRung einer Freiheitsstrafe/Unterbringung aufgrund einer Maf3regel zur Sicherung/Besse-
rung

2.5 Zuschuss zu den Aufwendungen der freiwilligen oder privaten Krankenversicherung

e Bewilligung oder Anderung eines Zuschusses zur Krankenversicherung durch einen anderen So-
zialleistungstrager (z. B. Deutsche Rentenversicherung)

e Beendigung der freiwilligen oder privaten Krankenversicherung, ein Ruhen der Versicherung so-
wie jede Veranderung der Beitragshohe fir die Krankenversicherung

e Beginn einer Versicherungspflicht in der Krankenversicherung, z. B. durch Antrag auf eine wei-
tere Rente, Bezug von Ubergangsgeld oder von Arbeitslosengeld

e eigene Rentenberechtigung eines Familienangehdrigen, dessen Beitragsanteile bei der Berech-
nung des Zuschusses zur Krankenversicherung berticksichtigt werden

2.6 Uberbriickungsgeld
e Anderung in den Bewirtschaftungsverhaltnissen
e Tod oder Wegzug eines bisher im Haushalt lebenden Kindes, das das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat oder wegen Behinderung aulRerstande ist, sich selbst zu unterhalten
e Gewdahrung von Betriebs- und Haushaltshilfe
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Aktenzeichen:

Anlage A - Meldung zur Kranken- und Pflegeversicherung
zum Antrag von

A. Angaben zur Person

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname) Geburtsdatum
StralRe, Hausnummer, PLZ, Wohnort Geburtsort
Staatsangehdrigkeit Telefon Vorwahl/Rufnummer

B. Angaben zur Krankenversicherung des Antragstellers

1. Sind Sie krankenversichert?
[Inein [Jja, bei der LKK seit

Tag, Monat, Jahr

[ja, bei der

Krankenkasse

seit

Tag, Monat Jahr

als

z. B. Arbeitnehmer, Familienversicherter, Rentner, freiwilliges Mitglied oder als Privatversicherter

2. Welche Krankenversicherungsverhéltnisse bestanden in den letzten 10 Jahren?

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn die Krankenversicherung zu 1 in den letzten 10 Jahren nicht dauernd bestanden hat.
Bitte gegebenenfalls auf gesondertem Beiblatt nach dem vorgegebenen Muster ergénzen.

vom bis Krankenkasse/Privatversicherung in
vom bis Krankenkasse/Privatversicherung in
vom bis Krankenkasse/Privatversicherung in
vom bis Krankenkasse/Privatversicherung in

3. Wurden Sie in der Vergangenheit von der Krankenversicherungspflicht befreit?
[ nein (ja

4. Beantragen Sie die Befreiung von der Versicherungspflicht?
[ nein (ja

5. Sind Sie Beamter oder sonstiger Beschaftigter mit Anspruch auf Fortzahlung der Bezilige im Krankheits-
fall und Beihilfe oder Heilfirsorge nach beamtenrechtlichen Grundsétzen oder Vorschriften?

[ nein (ja

6. Sind Sie Abgeordneter des Deutschen Bundestags oder eines Landtags oder Versorgungsempfanger
nach den Abgeordnetengesetzen des Bundes oder der Lander?

[1nein [ ja, Abgeordneter oder Versorgungsempfanger des

[ ] Deutschen Bundestags [] Landtags in

Ort
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Aktenzeichen:

7. Sind Sie nach dem Krankheitsfirsorgesystem der EU (z. B. als Abgeordneter) bei Krankheit geschitzt?

Clnein  [ja

8. Wurden Sie von der Versicherungspflicht in der Pflegekasse befreit?
[Jnein []ja, und zwar von der

Name und Sitz der Pflegekasse

C. Angaben zu Einklinften des Antragstellers

1. Erhalten Sie eine Rente aus der Deutschen Rentenversicherung oder eine Rente aus dem Ausland?
[1nein [ja, und zwar

1. Rente [ nein [ ja
Rentenversicherungstrager Rentenversicherungsnummer als Hinterbliebenenrente?

2. Rente [ nein [ ja
Rentenversicherungstrager Rentenversicherungsnummer als Hinterbliebenenrente?

Weitere Rentenbezige bitte auf einem gesonderten Blatt angeben!

2. Haben Sie eine Versicherten-/Hinterbliebenenrente aus der Deutschen Rentenversicherung oder aus
dem Ausland beantragt?

Cnein [ja, bei

Rentenversicherungstrager Rentenversicherungshnummer Tag der Antragstellung

3. Erhalten Sie der Rente vergleichbare Leistungen (z. B. Pension, Betriebsrente, Versorgungsbezug von
Zusatzversorgungskasse)?

[Jnein [ja, und zwar

1. Leistung [1nein[]ja
Art der Leistung als Hinterbliebenenleistung?
Zahlstelle Aktenzeichen

2. Leistung [1nein[]ja
Art der Leistung als Hinterbliebenenleistung?
Zahlstelle Aktenzeichen

Weitere Rentenbeziige bitte auf einem gesonderten Blatt angeben!

4. Erzielen Sie Arbeitseinkommen (= Gewinn oder Verlust) aus selbststandiger Tatigkeit/Gewerbebetrieb?
[1nein [ ja, aus meiner Tatigkeit

als

z. B. Lohnunternehmen, gewerbliche Tierhaltung, Gaststétte, Photovoltaikanlage, Hofladen

Beginn der Tatigkeit Hohe des Einkommens €
Tag, Monat, Jahr monatlich

D. Erklarung und Unterschrift

Die ,Informationen zur Versicherungspflicht* zur Versicherung von Antragstellern und Rentnern in der Landwirt-

schaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung habe ich gelesen.

Datum Unterschrift des Antragstellers

Um Sie beraten und betreuen zu kdnnen, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu verarbeiten.
Dabei beachten wir die fir uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende Informationen zum Daten-
schutz stellen wir Thnen auf unserer Homepage unter www.svlfg.de/datenschutz bereit. Gern informieren wir
Sie auch personlich.
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Informationen zur Versicherungspflicht von Antragstellern und Rentnern in der
Landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung

A. Voraussetzungen, Mitgliedschaft, Vorrang anderweitiger Versicherungspflicht,
Versicherungsfreiheit, Befreiung

Voraussetzungen

Die Versicherung als Rentenantragsteller und als Bezieher einer Rente aus der Alterssicherung der
Landwirte wird grundsétzlich von der landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) durchgefiihrt. Die LKK
(Abschnitt D) entscheidet tiber die Kassenzustandigkeit. Bei einer anderen gesetzlichen Kranken-
kasse (z. B. AOK, Betriebskrankenkasse, Ersatzkasse) kann die Mitgliedschaft nur dann durchgefihrt
werden, wenn dort eine Versicherung besteht, die vorrangig durchzufiihren ist. Wird gleichzeitig eine
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt oder bezogen, ist die LKK unter bestimmten
Voraussetzungen ebenfalls nicht zustandig.

Die Versicherung als Rentenantragsteller und Rentenbezieher ist eine Pflichtversicherung. Sie tritt
ein, sobald eine Rente aus der Alterssicherung der Landwirte bei der landwirtschaftlichen Alterskasse
(LAK) beantragt wird. Fur die Durchfiihrung der Versicherung ist es nicht erforderlich, dass die Ren-
tenleistung aus der Alterssicherung der Landwirte tatsachlich ausgezahlt wird. Es genigt, dass der
Leistungsanspruch dem Grunde nach besteht. Die Rentnerversicherung wird daher auch bei Ruhen
oder Kurzung der Leistung durchgefiihrt, nicht dagegen bei einem Leistungsverzicht.

Die Pflegeversicherung ist an die Krankenversicherung gebunden. Sind die Voraussetzungen fir die
Krankenversicherung erfillt, besteht deshalb ebenfalls Versicherungspflicht in der sozialen Pflegever-
sicherung.

Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Die Versicherung besteht regelmagig fur die Dauer des Rentenbezugs oder im Falle der Ablehnung
oder der Rucknahme des Rentenantrags fur die Dauer des Rentenantragsverfahrens.

Die Mitgliedschaft beginnt daher grundsatzlich mit dem Tag der Stellung des Rentenantrags.

Die Mitgliedschaft endet mit

e der Ricknahme des Rentenantrags,

e der rechtskréaftigen Ablehnung des Rentenantrags,

e mit Ablauf des Monats, in dem die Entscheidung tGiber den Wegfall oder Entzug des Rentenan-
spruchs unanfechtbar geworden ist, friihestens jedoch mit Ablauf des Monats der Rentenzahlung.

Vorrang anderweitiger Versicherungspflicht
Die Versicherung wird nur wirksam, wenn der Rentenantragsteller oder Rentenbezieher nicht bereits

nach anderen gesetzlichen Vorschriften pflichtversichert ist. Sie wird daher kraft Gesetzes verdrangt,
wenn und solange Krankenversicherungspflicht besteht, z. B. als

e krankenversicherungspflichtiger Beschaftigter oder Arbeitsloser,

e Landwirt oder mitarbeitender Familienangehériger,

¢ Rentner in der allgemeinen Krankenversicherung (sog. KVdR), sofern nicht in den letzten 10 Jah-
ren die Uberwiegende Zeit eine Versicherung bei der LKK bestanden hat,

e Student, Praktikant oder zur Berufsaushildung ohne Arbeitsentgelt Beschéftigter, solange tber
den Rentenantrag noch nicht entschieden ist.

Versicherungsfreiheit
Die Versicherung ist ausgeschlossen, wenn und solange

¢ eine auRerhalb der Land- und Forstwirtschaft hauptberuflich selbstéandige Erwerbstatigkeit ausge-
Ubt wird,

¢ Krankenversicherungsfreiheit (z. B. als Beamter, Richter, Soldat, Pensionar oder wegen einer Be-
schaftigung mit einem Entgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze) vorliegt.
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Die Versicherung ist auf Dauer ausgeschlossen, wenn diese erst nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres eintritt und in den letzten finf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht keine Versicherung in
der gesetzlichen Krankenversicherung (d.h. in der Regel eine Versicherung in der privaten Kranken-
versicherung) bestand.

Daruber hinaus ist die Versicherung nicht durchzufihren, wenn der Rentner oder Rentenantragsteller
von der Krankenversicherungspflicht befreit worden ist.

Befreiung von der Versicherungspflicht

Rentenantragsteller und Rentenbezieher, fir die keine Vorrangversicherung besteht und keine Aus-
schlussgriinde vorliegen, kénnen sich auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen. Die
Befreiung von der Versicherungspflicht wird auf Antrag von der LKK ausgesprochen. Das Recht auf
Befreiung setzt nicht voraus, dass der Antragsteller erstmals versicherungspflichtig wird.

Der Antrag ist fristgebunden; er muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungs-
pflicht (Tag der Rentenantragstellung) bei der LKK gestellt werden. Dabei handelt es sich um eine
Ausschlussfrist. Wird sie versaumt, ist eine Befreiung nicht mehr mdglich. Sie ist trotz Einhaltung der
Antragsfrist auch dann unzuldssig, wenn bereits Leistungen bei der LKK in Anspruch genommen wur-
den.

Die Befreiung wird nur wirksam, wenn das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung
im Krankheitsfall (z.B. privater Krankenversicherungsschutz) nachgewiesen wird.

Eine einmal ausgesprochene Befreiung kann spater nicht mehr widerrufen werden. Die Befreiung von
der Versicherungspflicht bewirkt, dass auch eine anderweitige Krankenversicherungspflicht nicht
mehr eintritt.

B. Beitrage zur Krankenversicherung

Beitrage der Rentenantragsteller

Fur die Zeit der Antragstellerversicherung sind grundsétzlich Beitrage zu zahlen. Von der Beitrags-
zahlung fur die Dauer des Rentenantragsverfahrens sind befreit:

¢ hinterbliebene Ehegatten oder Lebenspartner von Rentenbeziehern, wenn die Ehe vor Vollen-
dung des 65. Lebensjahres des Verstorbenen geschlossen wurde,

¢ hinterbliebene Ehegatten oder Lebenspartner eines Beziehers von Landabgaberente,

e unter 18 Jahre alte Waisen, deren verstorbener Elternteil bis zum Tode bereits Rente aus der Al-
terssicherung der Landwirte bezogen hat,

e Rentenantragsteller, fiir die ohne die Versicherung eine Familienversicherung bestehen wirde.

Das gilt nicht, wenn der Antragsteller Arbeitseinkommen, Rente oder Versorgungsbeziige erhalt.

Die Hohe der Beitrage ist in der Satzung der SVLFG festgelegt; sie richtet sich nach dem Einkom-
men. Entrichtete Beitrdge von Rentenantragstellern fiir Zeiten ab Beginn der Rente werden, mit Aus-
nahme der Beitrage aus Renten Versorgungsbeziigen oder Arbeitseinkommen, zuriickgezahlt.

Beitrage der Rentenbezieher

Pflichtversicherte Rentner haben aus ihrer Rente aus der Alterssicherung der Landwirte Beitrédge zu
zahlen. Das gilt nicht nur fiir Versicherte der LKK, sondern auch dann, wenn Krankenversicherungs-
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften (z. B. auf Grund einer Beschéaftigung) besteht.
Bezieht der Rentner Versorgungsbeziige, Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Aus-
landsrente oder erzielt er Arbeitseinkommen aus selbstandiger Tatigkeit, so sind auch diese Einnah-
men beitragspflichtig. Bei LKK-Versicherten wird nur das auf3erlandwirtschaftliche Arbeitseinkommen
berucksichtigt.

Zu den Versorgungsbeziigen, die der Beitragspflicht unterliegen, gehdren unter anderem

e Renten aus der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrenten),

¢ Renten aus Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen fir bestimmte Berufsgruppen,

e Versorgungsbeziige aus einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis (z. B. Beamten-, Richter-
und Soldatenversorgung),

e Renten und Landabgaberenten nach dem Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte,

e Versorgungsbeziige aus dem Ausland

Dies gilt auch, wenn die Versorgungsbeziige in Form einer Kapitalleistung oder -abfindung ausge-

zahlt werden.
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
- Korperschaft des offentlichen Rechts -

Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteu-
errechts ermittelte Gewinn aus einer selbstéandigen Tatigkeit (z. B. Lohnunternehmen, gewerbliche
Tierhaltung, Photovoltaikanlagen, Hofladen, Gaststétte, Arzt, Rechtsanwalt). MalR3gebend ist die Zu-
ordnung im Einkommensteuerbescheid und der dort ausgewiesene Betrag.

Die verschiedenen Einkunftsarten werden in der Reihenfolge

¢ Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, Auslandsrente,
e Versorgungsbeziige,
e Arbeitseinkommen mit Ausnahme aus Land- und Forstwirtschaft

bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Krankenversicherung beriicksichtigt. Uber-
schreiten Rente und Versorgungsbeziige zusammen die Beitragsbemessungsgrenze, so werden die
Versorgungsbeziige fir die Beitragsberechnung entsprechend gekirzt. Ein eventuelles Arbeitsein-
kommen ist nur insoweit beitragspflichtig, als die Beitragsbemessungsgrenze durch die Rente und die
Versorgungsbeziige noch nicht ausgeschopft ist.

Beitrage aus Rente(n) der Deutschen Rentenversicherung

Fir die Ermittlung der Beitrdge aus der Rente ist der allgemeine Beitragssatz und der individuelle
bzw. fur die LKK durchschnittliche Zusatzbeitragssatz mafRgebend. Der auf die Rente entfallende Bei-
trag wird anteilig vom krankenversicherungspflichtigen Rentner und Rentenversicherungstrager ge-
tragen. Der Rentenversicherungstrager behdlt die Beitrdge bei der Zahlung der Rente ein und fuhrt
sie an die LKK ab.

Beitrage aus Auslandsrente

Fir die Beitragsberechnung aus Auslandsrenten ist die Hélfte des allgemeinen Beitragssatzes und
die Halfte des individuellen bzw. fir die LKK des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes malRge-
bend.

Beitrage aus Versorgungshbeziigen und aus Arbeitseinkommen

Die Beitrage aus Versorgungsbeziigen (ausgenommen Renten aus der Alterssicherung der Land-
wirte) und Arbeitseinkommen werden nach dem allgemeinen Beitragssatz und dem individuellen bzw.
fur die LKK durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz berechnet. Fur die Beitragsberechnung aus Renten
der Alterssicherung der Landwirte ist die Halfte des allgemeinen Beitragssatzes und die Halfte des
individuellen bzw. fir die LKK des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes mafRgebend.

Die Zahlstellen, so auch die LAK, behalten die Beitrdge grundsétzlich aus Versorgungsbeziigen ein
und fuhren sie an die Krankenkassen ab.

C. Beitrage zur Pflegeversicherung

Die Beitrage zur Pflegeversicherung werden nach dem bundeseinheitlichen Beitragssatz festgesetzt.
Hat der Rentner nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen bei Krankheit und Pflege
Anspruch auf Beihilfe oder Heilfirsorge, vermindert sich der Beitragssatz auf die Halfte.

D. Zustandigkeit

Rentenantragsteller und Bezieher einer Rente aus der Alterssicherung der Landwirte werden grund-
satzlich Mitglied der LKK.

E. Meldeverfahren
Meldungen der Rentenantragsteller

Damit die LKK die Voraussetzungen fiir die Versicherung priifen kann, ist es notwendig, diese tUber
die Rentenantragstellung zu unterrichten. Der Rentenantragsteller hat daher mit dem Rentenantrag
die Meldung zur Kranken- und Pflegeversicherung abzugeben. Die LAK gibt die Meldung an die LKK
weiter.

Meldungen der Rentenbezieher

Zur Prifung der beitragspflichtigen Einnahmen haben pflichtversicherte Rentner ihrer Krankenkasse
unverziglich

e Beginn, H6he und die Zahlstelle bei Bezug von Auslandsrente,

e Beginn, H6he und die Zahlstelle von Versorgungsbeziigen sowie

e Beginn, Hohe und Veradnderungen des Arbeitseinkommens

zu melden.

... hoch Fragen?
Ihre Krankenkasse berét Sie gerne telefonisch oder personlich.

SVLFG Seite 3 von 3 221/AL0003040V104
34105 Kassel Stand: 05.04.2019



	AL0302040V101.pdf
	Leere Seite
	Leere Seite

	Leere Seite
	al0303940v108.pdf
	4. Wahlmöglichkeit zum Rentenbeginn bei vorzeitigen Altersrenten
	 Bei der vorzeitigen Altersrente haben Sie bezüglich des Rentenbeginns ein Gestaltungsrecht. Sie können hier auch einen späteren Rentenbeginn wählen.

	al0303940v110.pdf
	5. Wahlmöglichkeit zum Rentenbeginn bei vorzeitigen Altersrenten
	 Bei der vorzeitigen Altersrente haben Sie bezüglich des Rentenbeginns ein Gestaltungsrecht. Sie können hier auch einen späteren Rentenbeginn wählen.

	al0303940v111.pdf
	5. Wahlmöglichkeit zum Rentenbeginn bei vorzeitigen Altersrenten
	 Bei der vorzeitigen Altersrente haben Sie bezüglich des Rentenbeginns ein Gestaltungsrecht. Sie können hier auch einen späteren Rentenbeginn wählen.

	al0303940v112.pdf
	5. Wahlmöglichkeit zum Rentenbeginn bei vorzeitigen Altersrenten
	 Bei der vorzeitigen Altersrente haben Sie bezüglich des Rentenbeginns ein Gestaltungsrecht. Sie können hier auch einen späteren Rentenbeginn wählen.


	AL03020_nein_S1: Off
	AL03020_ja bei der LKK_S1: Off
	AL03020_ja bei der_S1: Off
	bis03020: 
	KrankenkassePrivatversicherung03020: 
	in03020: 
	vom_203020: 
	bis_203020: 
	KrankenkassePrivatversicherung_203020: 
	in_203020: 
	vom_303020: 
	bis_303020: 
	KrankenkassePrivatversicherung_303020: 
	in_303020: 
	vom_403020: 
	bis_403020: 
	KrankenkassePrivatversicherung_403020: 
	ja03020: Off
	AL03020_Frage4_nein: Off
	AL03020_Frage4_ja: Off
	AL03020_Frage5_nein: Off
	nein_303020: Off
	AL03020_Bundestag: Off
	nein_403020: Off
	AL03020_Frag7_ja: Off
	nein_503020: Off
	ja Abgeordneter oder Versorgungsempfänger des03020: Off
	nein_603020: Off
	ja_403020: Off
	Rentenversicherungsträger03020: 
	AL03020_Nummer_1: 
	nein_703020: Off
	ja und zwar von der03020: Off
	AL03020_Traeger_2: 
	AL03020_Nummer_2: 
	AL03020_Nummer2_nein: Off
	AL03020_Nummer2_ja: Off
	nein_803020: Off
	ja und zwar03020: Off
	Rentenversicherungsträger_203020: 
	Rentenversicherungsnummer03020: 
	AL03020_Tag_Antrag: 
	Rentenversicherungsträger_303020: 
	AL03020_nein_Frage3: Off
	AL03020_ja_Frage3: Off
	Rentenversicherungsnummer_303020: 
	Tag der Antragstellung03020: 
	Art der Leistung03020: 
	nein_1303020: Off
	ja_703020: Off
	Zahlstelle03020: 
	Aktenzeichen_103020: 
	nein_1503020: Off
	ja aus meiner Tätigkeit03020: Off
	Art der Leistung_203020: 
	Zahlstelle_203020: 
	Betrag_203020: 
	Regelaltersrente_AL03039: Off
	Vorz_AG_AL03039: Off
	AG_Lang_AL03039: Off
	RV_Nr: 
	nein_1_AL03039: Off
	ja_1_AL03039: Off
	Tag Monat Jahr: 
	Tag Monat Jahr_2: 
	Land: 
	nein_2_AL03039: Off
	Ja_2_AL03039: Off
	Adoptivkind_2: Off
	Pflegekind: Off
	Adoptivkind100: Off
	Adoptivkind: Off
	Geburtsdatum_2: 
	nein_Antrag_AL03039: Off
	keine Unternehmensteile bewirtschafte: Off
	Versicherungsträger_AL03039: 
	Versicherungsnummer_AL03039: 
	nein_3_AL03039: Off
	ja_3_AL03039: Off
	Name_Versicherung: 
	Aktenzeichen_AL03039: 
	AL03039_Frage3_nein: Off
	AL03039_Frage3_ja: Off
	AL03039_Frage3_Bundestag: Off
	AL03039_Frage3_Parlament: Off
	nein_4_AL03039: Off
	ja_4_AL03039: Off
	weiterhin_AL03039: Off
	voraussichtlich_AL03039: Off
	Tag_Jahr_AL03039: 
	Altersrente_AL03039: 
	Name und Sitz der Bank: 
	Kontoinhaber: 
	Identifikations: 
	Punkt 3: Off
	Anlage B: Off
	Anlage N: Off
	Anlage V: Off
	Freitext1_AL03039B: 
	Anlage frei: Off
	Freitext1_AL03039: 
	Telefax VorwahlRufnummer: 
	Aktenzeichen: 
	Name Vorname ggf auch Geburtsname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße Hausnummer PLZ Wohnort: 
	Geburtsort: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Telefon VorwahlRufnummer: 
	Datum_Antr: 
	BIC: 
	IBAN_Ant1: 
	IBAN_Ant2: 
	IBAN_Ant3: 
	IBAN_Ant4: 
	IBAN_Ant5: 
	IBAN_Ant: 
	AL03020_Krankenkasse: 
	AL03020_Tag Monat Jahr_S1: 
	AL03020_KK_Tag_Jahr: 
	AL03020_Arbeitnehmer: 
	vom03020: 
	in_403020: 
	AL03020_Abgeordneter: Off
	AL03020_DB: Off
	AL03020_Land: Off
	AL03020_Ort_S5: 
	AL03020 _Name_Pflegekasse: 
	nein_203020: Off
	nein_03020_n6: Off
	ja_03020_n7: Off


